8.06

Gebiihrensatzung

der Stadt Bad Gandersheim

fiir die Benutzung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Aufgrund der §§ 6, 8 und 83 der Niedersidchsischen Gemeindeordnung (NGO) und der
§§ 2 und 5 des Niedersidchsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der jeweils
geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bad Gandersheim in seiner Sitzung am 23. Fe-

bruar 1978 folgende Gebiihrensatzung beschlossen:

§1
Gebiihrentatbestand

1. Fiir die Benutzung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaftsanlagen in der Stadt
Bad Gandersheim im Rahmen der Haus- und Benutzungsordnung werden Gebiih-

ren nach MafBgabe dieser Satzung erhoben.

2. Gebiihrenpflichtig ist der jeweilige Benutzer.
§2
Gebiihrenfreiheit
1. Die Benutzung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen durch kulturelle, religiose,

soziale, sportliche, gesellschaftliche und politische Vereinigungen, Organisatio-
nen und Verbinde sowie Gruppen zu regelmiBigen Zusammenkiinften, die dem
Vereins- oder Gruppencharakter entsprechen, ist gebiihrenfrei, soweit kein Ein-

trittsgeld erhoben wird.

2. Diesen Vereinigungen und Gruppen gleichgestellt sind 6ffentlich-rechtliche Kor-
perschaften, Behorden oder dhnliche Institutionen 6ffentlich-rechtlichen Charak-

ters.
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§3
Gebiihrensitze
l. Die Gebiihren fiir die Benutzung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen betragen:
1. Ganztagsveranstaltung (iiber 6 Stunden) 50,00 DM
2. Halbtagsveranstaltung (bis 6 Stunden) 30,00 DM
3. Abendveranstaltung ab 18.00 Uhr 30,00 DM
4. Kiichenbenutzung 20,00 DM
5. Heizungskosten 10,00 DM
6. Geschirrbenutzung 5,00 DM
2. Bei kommerziellen Veranstaltungen, die nur dann in den Dorfgemeinschaftsein-

richtungen der Ortsteile durchgefiihrt werden kdnnen, wenn andere geeignete
Raumlichkeiten (z.B. Gaststitten) nicht zur Verfligung stehen, betrdgt die Benut-
zungsgeblihr unabhéngig von der Veranstaltungsdauer je Tag 100,00 DM.

3. Fiir die Verleihung von Mobiliar auflerhalb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen,

jedoch nur innerhalb des jeweiligen Ortsteiles, wird eine Gebiihr erhoben je Tag

und Stiick
fir Stithle 0,50 DM
fir Tische 1,00 DM.
4. Die Dorfgemeinschaftseinrichtungen sind nach der Benutzung zu reinigen. Die

Kosten fiir evtl. Schiden, Fehlgeschirr usw. sind in Hohe des Wiederbeschaf-

fungswertes gesondert zu entrichten.

5. Auf Antrag kann in begriindeten Ausnahmefiéllen die Benutzungsgebiihr erlassen

oder ermifigt werden.

§4
Falligkeit

Die Gebiihr ist vor der Benutzung zu entrichten. Erst mit der Bezahlung der Gebiihr gilt

die Benutzung als zugesagt.



-3- 8.06

§5

Schlussbestimmungen

Bei etwaigen Unklarheiten iiber die Einstufung einer Benutzung nach dieser Gebiihren-
ordnung sowie bei Veranstaltungen, die wegen ihres speziellen Charakters von dieser

Ordnung nicht erfallit werden, erfolgt die Festsetzung durch den Stadtdirektor.

§6
Inkrafttreten
l. Diese Gebiihrenordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die bisherige Hausordnung fiir die Dorfgemeinschaftshduser der

Stadt Bad Gandersheim auf3er Kraft.

Bad Gandersheim, den 23. Februar 1978

Stadt Bad Gandersheim

gez. Dr. Kohler (S)  gez. Gottschalk

Biirgermeister Stadtdirektor

Vorstehende Satzung wurde am 23.03.1978 im Amtsblatt fiir den Landkreis Northeim

verOffentlicht.



	Gebührensatzung
	Gebührentatbestand
	Gebührenfreiheit
	Gebührensätze

	Fälligkeit
	Schlussbestimmungen
	Inkrafttreten




